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ihrer Gesellschaftsordnung, die 
dem erreichten Stand der inter
nationalen Klassenauseinander
setzung zwischen Sozialismus 
und Imperialismus entsprechen. 
Sie widerspiegeln den Grad, in 
dem die antiimperialistischen 
Kräfte die imperialistischen Staa
ten zwingen können, völker
rechtlichen Regelungen zuzustim
men, die darauf gerichtet sind, 
den Frieden zu sichern, die fried
liche Koexistenz zu verwirk
lichen, die Achtung des Selbst
bestimmungsrechts der Völker, 
der Gleichberechtigung, der Sou
veränität und der territorialen 
Integrität aller Staaten zu ge
währleisten und die friedliche, 
gleichberechtigte Zusammen
arbeit der Völker und Staaten 
zum gegenseitigen Nutzen zu 
fördern. Das demokratische V. 
ist das Ergebnis von Vereinba
rungen, die Staaten, unabhängig 
von ihrer Gesellschaftsordnung, 
miteinander eingehen. Seine ge
sellschaftliche Basis stellen daher 
unterschiedliche, nämlich sowohl 
sozialistische als auch kapitalisti
sche Produktionsverhältnisse dar, 
mit denen das demokratische V. 
mittelbar, nämlich über die Poli
tik und die durch sie gestalteten 
internationalen Beziehungen von 
Staaten verbunden ist („abgelei
tete Produktionsverhältnisse", 
Marx). Sein Inhalt wird deshalb 
am treffendsten als allgemein- 
demokratisch charakterisiert. Den 
wichtigsten Bestandteil des 
demokratischen V. der Gegen
wart bilden seine zwingenden 
Grundprinzipien. Diese sind auf 
der Grundlage ihrer Normierung 
(als Rechtsnormen) in der Charta 
der Vereinten Nationen, die das 
Grunddokument des demokrati
schen V. der Gegenwart darstellt, 
von der XXV. Vollversammlung 
der Vereinten Nationen in der 
von ihr am 24. 10. 1970 einstim
mig angenommenen „Deklara

tion über die Prinzipien des 
Völkerrechts, betreffend die 
freundschaftlichen Beziehungen 
und die Zusammenarbeit zwi
schen den Staaten in Überein
stimmung mit der Charta der 
Vereinten Nationen" feierlich be
kräftigt, erläutert und präzisiert 
worden. Die Grundprinzipien 
des demokratischen V. sind: das 
Prinzip, dafj sich die Staaten in 
ihren internationalen Beziehun
gen der Androhung oder der 
Anwendung von Gewalt, die ge
gen die territoriale Integrität 
oder die politische Unabhängig
keit irgendeines Staates gerich
tet oder in irgendeiner anderen 
Weise mit den Zielen der Verein
ten Nationen unvereinbar ist, 
enthalten (—>- Gewaltverbot); das 
Prinzip, daß die Staaten ihre 
internationalen Streitigkeiten mit 
friedlichen Mitteln auf solche 
Weise regeln, dafj der Weltfrie
den und die internationale Sicher
heit sowie die Gerechtigkeit nicht 
gefährdet werden; das Prinzip, 
dafj die Staaten sich nicht in An
gelegenheiten einmischen, die in 
Übereinstimmung mit der UNO- 
Charta zur inneren Zuständigkeit 
eines anderen Staates gehören 
(—>- Nichteinmischung); das Prin
zip, da5 die Staaten verpflichtet 
sind, unabhängig von ihrer Ge
sellschaftsordnung in Überein
stimmung mit der UNO-Charta 
auf den verschiedenen Gebieten 
der internationalen Beziehungen 
gleichberechtigt und ohne Dis
kriminierungen zusammenzuar
beiten; das Prinzip der Gleichbe
rechtigung und des Selbstbestim
mungsrechts der Völker; das 
Prinzip der souveränen Gleich
heit der Staaten (—*■ Souveräni
tät) ; das Prinzip, dafj die Staa
ten die Verpflichtungen, die sie 
in Übereinstimmung mit der 
UNO-Charta übernommen haben, 
nach Treu und Glauben erfüllen. 
Die sozialistischen u. a. fried-


